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Amtlicher Teil.
An dir Herren Bürgermeister der nachgruannten

Gemeinde«.
Der Herr Regierungspräsident hat die vorgelegtcn Kultur-

me genehmigt. Die Kosten betragen für:
mshöfen nrit 120 Mk. mitMähren

Meudt
Mittelhofen „
Molsberg „
Itentershauscn „
Niederahr „
Itiedererbach „
Iiicdersain „
Nomborn „
Oberahr „
Obersain
Pütschbach „
Rothenbach „
Ruppach
Sainerholz „
Sainscheid „
Salz
Stahlhofen „
Steinefrenz „
Wallmerod „
Weidenhahn „
Weltersburg „
Wengenroth „
Weroth „
Westerburg
Willmenrod „
Zehnhausenb. R . „
Meudt Pfarrei „
Salz Pfarrei „

- .. Eigene Genossenschaft _ _
Sie werden ersucht, wegen Bereitstellung dieser Beträge in

’ Voranschlag für 1918/19 das Weitere zu veranlassen.
Westerburg, den 26. September 1917.

Der Uorstbende de* Kret»o«»schnste*.
A» dir Kerre« Bürgermeister de* Kreise*.

Nach tz 7 der für den Kreis Westerburg erlassenen Anord-
'8 über die Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1917|18

blatt Nr . 107) sind den Versorgungsberechtigtenpro Kopf

trob 470
rrzhahn 9I 350
ilkheim 250
randscheid 160
lden . 300
ahlen 170
üringen „ 140
»ringhausen 20
sm 100
dingen 200
dinghausen II 130
Dighausen II 360
rrshasen 410
lrkenrod 370
itob „ 450
?idhausen u 50
»rgeshausen 510
Wolbach ' 360
»ckheim 300
chn 420
ilbs 80
Otlingen ff 175
»Iberscheid II 1080
Denrath 190
dschbach II 170

en
iinholbach
gingen
Mhöfen

250
140
330
260

140 Mk.
460 „
300 „
190 „
950 „
520 „
310 „
430 „
850 „
490 „
340 „
200 „
180 „
130 „
320 ;
HO „
300 „
190 „
740 „
120 „
380 „
25ft „
37 „

350 „
2330 „
370 „
290 „
40 „
70 „

120

und Woche 8 Pfund Kartoffeln zuzuweisen. Wenn Ihnen nun
von dem einen oder anderen glaubhaft nachgewiesen wird , daß
er im nächsten Frühjahr Kartoffeln selbst anbauen will, so ist
nichts dagegen einzmvenden, wenn Sie ihm auch die erforder¬
lichen Saatkarloffeln zuweisen. Es bedarf aber Ihrer besonderen
Kontrolle, daß diese Kartoffeln auch ihrer Zweckbestimmung zü°
gefügt werden.

Mesterbbrg . den 27. September 1917.
____ Der Vorsitzende  de* Hrei«a«sschnste*.

An dir Herren Standesbeamte« des Kreise».
Ich ersuche mir die in der Zeit vom 1. Juli bis 30. Sep¬

tember 1917 standesamtlich beurkundeten Kriegssterbefälle, die
nicht durch Permittelung des Königlichen Ministeriums des
Innern angezeigt worden sind, bis zum 5 . Oktober do . I » .
bestimmt nach dem bekannten Muster vorzulegen; evtl, ist Fehl¬
anzeige zu erstatten.

Mesterbnrg. den 27. Sept. 1917. Der Kanbrat.

Bekanntmachung.
Betreffend Hohlenversorgung des Kr ises Westerburg.

®cut?b der Bekanntmachung des Reichskommissars für
me Kohlenverteilung über die vorläustge Regelung der Brenn¬
stoffversorgung vom 20. Juli 1917 wird für den Kreis Wester¬
burg folgendes bestimmt:

I. Kohlenverteilung.
8 1- Zwecks Verteilung der Kohlen pp. an die Verbraucher wird

der Kreis Westerburg in die in nachstehender Bekanntma-
chung aufgesührten Bezirke eingeteilt.

Für die Belieferung der in Spalte II aufgesührten
Gemeinden kommen nur die in Spalte I aufgesührten
Händler in Frage.

§ 2. Die nachstehend aufgeführten Kohlenhändler erhalten Kohlen
pp. vom Kreisausschuß zugewiesen und dürfen Brennstoffe
nur durch diesen beziehen.

§ ^ Abgabe der Kohlen durch die Händler darf nur gegen
Vorlage eines von der Ortspolizeibehörde des Wohnortes

° , ^  Verbrauchers ausgestellten Bezugsscheines erfolgen,
f T Bezugsscheine sind nicht übertragbar.
8 o. Die Bezugsscheine werden von der Ortspolizeibehörde des

Wohnorts des Verbrauchers ausgestellt.
8 6. Die Verbraucher werden nach Maßgabe der vorhandenen

Vorräte m nachstehender Reihenfolge beliefert:
a) Kriegswirtschaftlich wichtige Betriebe, Behörden, Kranken¬

anstalten, Schulen, Bäckereien usw.,



§ 9

b) Haushaltungen, die noch keinerlei Brennstoffvorräte besitzen,
c) alle übrigen Verbraucher.

§ 7. Die Kohlenhändler haben Bücher zu führen, aus denen der
Bezug und die Abgabe der Kohlen pp. ersichtlich sind.

ß 8. Die Kohlenhändler' sind verpflichtet, die eingehenden Kohlen¬
mengen, welche sie nicht gleich gegen Bezugsscheine an die
Verbraucher abgeben, sachgemäß auf Lager zunehmen und
zu verwahren.
Die Verbraucher haben keinen Anspruch auf Lieferung einer
bestimmten Menge oder Art von Kohlen. Die Verbraucher
müssen sich, da nicht abzusehen ist, ob der ganze Bedarf an
Brennstoffen befriedigt werden kann, Kürzungen und Teil¬
zuweisungen gefallen lassen.

Z 10. Der Bezug von Braunkohlen von den Vraunkohlengruben
ist in Mengen bis zu 35 Zentner gegen Bezugsschein der
Ortspolizeibehörde gestattet. Diese Mengen werden den
betreffenden Verbrauchern voll angerechnet.

3tll«em»i«r Äeklimmnnarn.
8 11. Ohne Genehmigung des Vorsitzenden des Kreisausschusses

dürfen Brennstoffe aus dem Kreise Westerburg nicht aus¬
geführt werden.

8 12. Es ist verboten Brennstoffe, welche zu bestimmten Zwecken
(z. B. Schmiedekohlen, Bäckereikohlen usw.) überwiesen sind
für andere Zwecke zu verwenden oder abzugeben. Aus¬
nahmen kann der Kreisausschuß in dringenden Fällen ge¬
nehmigen.

§ 13. Der Kreisausschuß ist befugt, Kohlenhändlern welche seinen
Anordnungen und Weisungen nicht Folge leisten neben ge¬
richtlicher Strafverfolgung von der weiteren Lieferung an
Angehörige des Kreises auszuschließen und ihre Belieferung
durch den Großhandel zu verhindern.

8 14. Der Kreisausschuß behält sich vor zum Zwecke eines spar¬
samen Verbrauchs von Brennstoffen besondere Anordnungen
zu erlassen, insbesondere über die Zahl der zu beheizenden
Wohnräume, über Einschränkung von Zentralheizungen und
Beheizung von Versammlungsräumen, Gast- und Schank¬
wirtschaftsräumen und dergleichen.

§ 15. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bekanntmachung
werden mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe kann aus Einziehung der Brenn¬
stoffe erkannt werden, auf die sich Jbie Zuwiderhandlung
bezieht, ohne Unterschied ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 16. Düse Bekanntmachung tritt am 5. Oktober 1917 in Kraft.
Westerburg , den 1. Oktober 1917

Der Uorsttzende des Krrisaus (ch«1fe».
Ab i ch t.* *

m 'x«1« die Herren Bürgermeister de» Kreise».
vorstehende Bekanntmachung ist sofort ortsüblich bekannt

zu geben. In denjenigen Gemeinden in denen sich Kohlenhändler
befinden, ersuche ich diesen diese Bekanntmachung zur Kenntnis¬
nahme besonders vorzulegen.

Mrste»b«rg , den 1. Otkober 1917.
Der Uarsttzendr der Kreisausschusse ».

Kezirksei»1ril««g für die Koylenversorgung.
l.

Name «nd Wohnort
der Händler

Wilh. Bast, Westerburg
Wilh. Zell Wive, „
Therese Fuld Wive, „
E. Menk, Emmerichcnhain
Grimm, „

Raiffeiseiwerein, Goldhauscn
Johann Noll, „
Spar-Darlehnskasse, Hahn
Math. Lauf 5, Herschbach
Peter Schäfer, Möllingen

Peter Schlag, Mähren

Kaspar Zerfas, Meudt
Adam Wolf, „
Joh . Beck, Wwe, Nentershausen
Joh . Holzenthal, „
Jos. Weiand, „
Wilh. Renzel, „
Jos. Sturm, Niederahr
Adam Eulberg, Oberahr
Aug. Menge- , Rehe
I . Jung , Rennerod,tans, „aspari Wwe, „
Aug. Simon, „
Jo ^ Müller Söhne,

Brliefrr »»«gsgemei,»de»r

Westerburg, Hergenroth, Halbs,
Stahlhose», Winnen, Gers-
hasen, Gemeinden, Pottum

Emmerichcnhain, Zehnhausen
b. R ., Salzburg, Nister-
Möhrendvrf. Waigandshain

Goldhanscn, Ruppach

Hahnterschbachölbingen, Sainscheid, Caden,
Brandscheid, Rothenbach,
Obersain

Mähren, Härtlingen, Düringen,
Elbingen, Arnshöfen, Kuhn-
höfcn, Ewighausen, Weiden¬
hahn

Meudt, Dahlen, Eisen, Ehring-
hausen, Ettinghausen

Nentershausen, GörgeShausc»,
Heilberscheid, Nomborn, Nie¬
dererbach

Niederahr, Niedersain
Oberahr, Sainerholz
Rehe, Homberg
Rennerod, Waldmühlen, Seck,

Westernohe, Oberrod, Elsoff,
Mittelhofen, Irmtraut , Neun-
kirchen, Hüblingen, Hellcnh.-
Schellenbcrg

Uame ««d Mohaovt
de» Handle»

Otto Menk, Oberroßbach

Math. Görg, Salz
Jacob Sturm, „
Christ. Stahlhofen, Steinefrenz

Josef Wolf, Wallmerod

Herm. Aug. Hof. Willmenrod
Aug. Jung ._ „

Oberroßbach, Niederroßbach
Neustadt,

Salz, Girkenroth

Nack
enntnis
-Igemeine

Steinefrenz, Girod, Groß
bach, Pütschbach, Oberhauj
Obererbach, Kleinholbach
Weroth r „.. t

Wallmerod, Bilkheim, M«llwlderhc
berg, Zehnhausen b. achung
Hundsangen, Berod ksetzbl.

Willmenrod, Wengenroth, jiuidelsge
Hahn, Guckheim,Weltersbi l® 1“!

etreffe

Bekanntmachung über Höchstpreise für Gemil
Auf Grund des 8 4 der Verordnung über Gemüse, !

und Südfrüchte vom 3. April 1917 (Reichs Gesetzbl.) a Die
bestimmt: Wichtige

8 1 ekanntmc
Der Preis für folgende inländische Gemüse darf beim$önbe, § -

kauf durch den Erzeuger die Nachstehenden Sätze je Zentnern
übersteigen: i

Von

M.1. für Weißkohl 4.
2. für Dauerweißkohl vom1. Dezember

1917 ab 5,—M.
3. für Rotkohl 7, 50 M.
4. für Dauerrotkohl vom 1. Dezember

Bei Lieferung
Grund eines von

Reichsstelle flit .
müse und Obs>IrehspäNi

geschlossenen Zu X.
von ihr genehnn 1.
Lieferungsvertri' >,

4, 20 3 I

M.
M.

8, 50 M.

7, - M.
5, — M.

12, ^ M.

1917 ab
5. für Wirsingkohl
6. für Dauerwirsingkohl vom 1. De-

zember1917 ab
7. für rote Speisemöhren und läng¬

liche Karotten
8. für gelbe Speisemöhren
9. für kleine runde Karotten

10. für Zwiebeln, lose
bis 31. Oktober 1917
vom 1. November 1917 ab
vom 1. Dezember 1917 ab
vom 1. Januar 1918 ab
vom 1. Februar 1918 ab
vom 1. März 1918 ab

11. für Grünkohl
bis 30. November 1917
vom 1. Dezember 1917 ab
vom 1 Januar 1918 ab ,

Saatziviebel» bis zum Gewicht von 3 Gramm für
Stück sollen nicht unter diese Höchstpreise.

Die Preise gelte» für gesunde marktfähige Handels!
frei ve>laden in Bnhiuvagcn oder in Schiss.

-) M
5, 25 MBausend
7, 85 MWen  vern
„ , - ™*• wer ur
9, 45 oder r

11.—M.
11,50 M.
12,— M.
13— M.
15— M.
17.— M.

7, 35 oder
i. wer di

«.so,. KL
*) Wer

7, 35 MBichtet if
5, 25 WMändig^ftsbrrefer

Äeinrichtr
mLagert
zu6 Mr

in Strafe!
' dem Sta

'pflichtic
Wer

11.50
12 ,-
12.50
18,501
15.50 Mschung oeq
17,50  M' unvollst

pt bestraft
7.50 M.
8.50 M.

10,— M.

7,85W
8,90 A.

10,50A

1
Für das Cimnieten wird dem Anbnuer vergütet:

bei dem zu Ziffer 1,2,3 und 5 genannten Gcmiise
bis 30. Noveinbrr 1917 1,—M-
bei dem zu Ziffer 2, 4 und 6 genanntcp Gemüse
bis 31 Dezember 1917 I,—M.
und vom 1 Januar 1918 ab je Monat und Zentner 0,50M-^
bei den zu Ziffer 7—9 genannten Gemüse bis
30. November 1917 * # 0,50 M.
und vom 1. Dez 1917 ab je Monat und Zentner 0,25M. m1

§ 3 ^
Diese Verordnung tritt am 10. September 1917 in Stt
Berlin , den 5. Septemper 1917.

UeichssteUe für Cemüfe «nd Obst.
der Vorsitzende,

von Tilly.

Gin freie» Herr ans einer freien Schalle war
ist der deutsche Bauer. Das mar sein Ziel, sein Stolz und!
Glück. Und diesem Glück droht Gefahr. Feinde ringsum
drohen den deutschen Boden. Deutschlands Heldensöhne käB
mit unvergleichlichem Mut um die Freiheit des Vaterlos
stehen da draußen gegen eine Welt von FeindenI Die dB
Freiheit ist in Gefahr. Das ganze deutsche Volk aber muß sie
erhalten. Immer wieder muß sich der deutsche Bauer vor A»
führen, welch hohe uneinbringbare Güter schon geopfert
sind, muß er einsehen, daß sie nicht umsonst dargebrachti
dürfen. Ts gilt die FreiheitI Darum weiterkämpfen"
weitergebenI Deutscher Bauer zeichne Kriegsanleihe!
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Aekanntmacßung
Nr . Bst . 600,6 . 17 . K . R . A. II . Ang .,

etreffend Bestandserhebung von Holzspänen
aller Art.

m , N - m 29 . September 191 V.
erhaüß Nach,iehende Bekannimachung wird hiermit zur allgemeinen
lbach lmntnrs gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den

' [gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede
M jilwlderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5 der Bekannt-
. . achung über Ausknnftspflicht vom 12 . Juli 1917 , Reichs-

tsetzbl. S . 604 ) ) bestraft wird Auch kann der Betrieb des
oth , A, pndelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
rwa (,I )}Uöerläntger Personen vom Handestvom 23 . September 1915

ieichs- Gesetzbl .S . 6OZ) untersagt werden.
§ 1.

- Meldepflicht.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen ( melde-

Mtige Personen § 3) unterliegen hinsichtlich der von dieser
ekanntmachung betroffenen Gegenstände (meldepflichtige Geaen-

»eim z>ende, 8 2) einer Meldepflicht (§ 4) .
llnern § 2.
f m . . . M - ldepflichtige Gegenstände.

eferunj Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
A- fti- , Sägespäne (Sägemehl ) Hobelspäne und andere Holzspäne
rd Obst >rehspäne, Maschmenspäne usw ).)

b.

^emii
ife,
fl)

»ssenen
lenkhmi
isvertn

20  ®

25!
851 »:

,451
,3511

.,501

Zu melden sind:
1. alle Vorräte an meldepflichtigen Gegenständen-

_ " • aller Anfall und Abgang an meldepflichtigen Gegen.

. 1  P 1™ Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
«tausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
ifen verwirk sind , bestraft:

t.  wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bciseiteschafft , beschädigt
oder zerstört , verwendet , verkauft , kauft oder ein anderes Veräußerungs-
oder ErwerbSgeschäft über ihn abschließt ; V 0

I. wer der Verpflichtung , die befcdlagnahmten Gegenstände zu verwahren
901 un k pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

' . PSJ . ken erlasienen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
oei - .*) »orfaftltdö die Auskunft , zu der auf Grund dieser Bekanntmachung

. 35 I pstrchtet rst, nicht rn der gesetzten Frist erteilt , oder wissentlich unrichtige 'oder
25 A Mstandige Angaben macht , oder wer vorsätzlichdie Einsicht in die ' Ge-

lftsbriefe oder Geschäftsbücher oder Besichtigung oder Untersuchung der Be-
»semrichtungen oder Räume v̂erweigert , oder wer vorsätzlich die vorgeschrie-
M Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt,wird mit Gefängnis

, ! zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit ewer
2,— 1 et, « trafen bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen sind , im Urteile
> 50  l ^ Em Staate verfallen erklärt werden , ohne Unterschied ob sie dem Aus-
i 'no m ^ pflichtigen gehören oder nicht.

m ^ fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Bekannt-
>,501 chung verpflichtet ist , nicht in der gesetzte, , Frist erteilt [oder unrichtige
^,501 / ' unvollständige Angabenmacht , wird mit Geldstrafe bis !zu Dreitausend

standen ^ während des dem Stichtag vorausgegangen
8 3

O an, , Meldepflichtige Uerflmer».
Zur Meldung verpflichtet sind:
alle Personen , insbesondere alle landwirtschaftlichen und

gewerblichen Unternehmer , alle öffentlich - rechtlichen Körperschaften
und verbände , ( also auch staatliche Betriebe ), die meldepflichtige
Gegenstände erzeugen , in Gewahrsam haben oder gehabt haben
oder auf Lieferung solcher Gegenstände Anspruch haben

Die nach dem Stichtag (§ 4) antreffenden , aber schon vor
dem Stichtage abgesandten Vorräte sind nur von dem Empfänger
zu melden.

8 4.
q... . . Stichtag Meldefrist . Meldestelle.
Für die Meldepflicht ist der Bestand am 1. Oktober 1917

1. Januar und 1. April 1918 (Stichtag ) maßgebend Die erste
Meldung hat bis zum 15 . Oktober 1917 , die folgenden haben bis
zuin fünfzehnten Tage des auf den Stichtag folgenden Monats
zu erfolgen.

Die Meldungen sind an die „Beschaffungsstelle für Holz-
p ° ue und Streumitte bei der Königl . Intendantur der militäri¬

schen Institute , Berlin W 30 , Viktoria -Luise -Platz 8 zu erstatten.
§ 5.

or , . . Art der Meldung . '
Auch die unmittelbar zu Feuerungszwecken verbrauchten

an meldepflichtigen Gegenständen , gleichviel , in welcher
Weise ste den Feuerungsanlagen zugeführt werden , sind in der
Meldung anzugeben . Für die Meldung der verfeuerten Mengen
genügen gewissenhaft ermittelte Durchschnittszahlen.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Meldescheinen
ru erfolgen , die bei der Vordruckoerwaltung der Kriegs -Rohstoff-

des Königlich Preußischen Kriegministerinms , Berlin
8W 48 Perl . Hcdemannstraße 10, 'unter genauer Angabe der
Lordrucknummer Bst . 17340 postfrei anzufordern sind
_ Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Unter¬
schrift und genauer Abschrift zu versehen.

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur Be-
antivortuug der gestellten Fragen nicht verwandt werden : er ist
postfrel zu übersenden . Auf die Vorderseite der zur Übersendung
der Meldung benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzem

„Betrifft : Bestandserhebung über Sägespäne . "
i r/i aW' te,L m .elbun 0erT  ist eine zweite Ausfertigung

Durchschrift , Kopie ) von den Meldenden bei seinen
Geschaftspapreren zurückbehalten.

8 6.
nr  Ausnahme » .
Ausgenommen von der Meldepflicht ist
a) ein am Stichtage vorhandener Vorrat von nicht mehr

als 1 Tonne , 1 ’
b) Unfall im Lause des dem Stichtage vorangegangenen

_Monats von mchtLmehr als 1 Tonne.
7,851
,90 1
>,501
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Du brauchst kein Gelö
um ^ riegsankeihe zu zeichnen , 6( nn öic btq wnicn
Zahlungsbedingungen laßen Dir Zeit . Du mußt Dir um
überlegen , was Ou in den nächsten Wochen und Monaten

vorausfichilich verdienen wirst . Rechne davon ab , was
Dich Dein Lebensunterhalt kostet ~ und Ou weißt , was

Ou Deinem Vaterlands leihen kannst.

Darum zeichne!

I



Wenn Nr Me der Voraussetzungen unter a und e vor«
lieot, bleibt die Meldepflicht bestehen.

§ 7;
Kagrrbnchführnng.

Jeder Meldepflichtige(§ 3) hat, abgesehen von den Au-
nahmen des § 6 ein Lagerbuch zu sühren, aus dem ledeAende-
rung der meldepslichtigen Gegenstände und ihre Verwendung er¬
sichtlich ist. Soweit der Meldepflichtige bereits 'ein derartiges
Laaerbuch führt, braucht er ein besonderes Nicht einznrichtcn.

Bei meldepflichtigen Gegenständen, die in, eigenen Betriebe
des Meldepflichtigen unniittelbar verfeuert werden, genügt die
Angabe der monatlich verfeuerten Gesamtmenge als Anfall und

Abgangrm Lagerbuch. ober  Militärbehörden ist jederzeit
die Prüfung der Geschäftspapiereund Geschäftsbücher sowie die
Besichtigung und Untersuchung der Betriebseinrichtungen und
Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände erzeugt,
gelagert, feilgehalten werden oder zu vermuten sind.

8 8-
Anfrage « and Antrag-

Alle Anfragen und Anträge, welche diese Bekanntmachung
betreffen, sind an die „Beschaffungsstelle für Holzspäne und streu-
mittel bei der Königl. Intendantur der militärischen Institute ,
Berlin W30, Biktoria-Luise-Platz 8, zu richten. Sie müssen aus
dem Briefumschlag sowie am Kopfe des Briefes den Vermerk
tragen : , p ..

,Betrifft : Bestandserhebung über sügespane.
8 o.

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt anr 29 September 1917 m

^ Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Ur . Bst. 6 (M1(>.
17 . K.M . A.. K- treffend Kestandserhebnng vonHufffpänen
aller Art . vom 27 Inni 1917 nutzer Kraft.

Frankfurt a . Main , den 29. Scpieniber 1917.
Ktellvertretnrdrs Generalkommanda . 18 . Armeekorps

l ^ acktrag

Nr. iUc. 17008. 17 K. 8i. A. vom2. Ok¬
tober 1917.

Nachstehende Nachlragsbekniintmachuiigen werden zufolge
Ersuchens des Königlichen KriegSniiilisterlüms auf Grund der
Bekaimtmachuiigüber die Sicherstellung von Kriegsbedarf iu der
Fassung vom 25. April i917 (stieichs-Gesetzbl. S . 376) hiermit
zur allgemeinen Kenütnis gebracht.

A, Bett. Einrichlungsgegenstüttde.
der Bekanntmachung Nr . Ae 1,3 . 17 K. R . kl. vom

20 . Ja « ! 1917, betr -ffend Beschlagnahme und frei¬
willige Ablieferung von Einrichlungsg . g.' nflä >,dcu ans
Kupfer « nv « upferlegieruugerr (M fstng , Rotguß , Tom¬

bak . Bronze ).
Mit Begiiul des 2. Oktober 1917 erhält § 7 der Bekannt-«

machuug folgende Fassung:
» 8 7,. ^
ryreiwilli «^ Ablieferung vefl 'bcfchlagiraffintcn Gegen-

ftäMe -nnv Uev^ naymfMeife.
Die beschlagnähmien Gegeiistrinde uns ' Ändere ähnlicher

Art , soweit sie nicht- zur gemerbWäßigcn VcrRMrung oder
Verarbeitung bestiiuntt find, wüNi/bis auf weiteres gemäß den
AusführungsbestimmiiMeüAer zuständigen beauflraglcn Behörde
freiivillig zu den uachWMd genannten Uebernahmepreisen an
die SammelstcUcn abgeliesert iverdeii.

Die von deii jMiMlglcu MNdeir zu Mleuden Uöbcr-

UtWeina hUkeprAtz’fTir 1%

Kupfer
-. -‘'jWtf

Kupfer-
legierungen

Mark

Gruppe A . 4,00
Gruppe 1» 5,*75 4,75
Gruppe 0 f< -6̂50 s 5,50

2.

8. Betr. Dachkupser und Blitzableiter.
Ha der Bekanntmachung Är . M. 200/1 . 17 W. R.
vom 0 . März 1917 , betreffend Beschlagnahme , Melr
Pflicht , Enteignung und Ablieferung der bei öffentlich
Uttv privaten Ba werten zu Blitzfchnhanlage » und z
Bedachung verwendeten Kupfcrmcngen , cinschlietzu
kupferner Dachrinnen , Abfallrohre , Fenster - und «
simsabdccknngen , fowre etnfchticßUch der an Blitzsch»,

a «lagen befindlichen Platinteile.
Mit Beginn des 2. Oktober 1917 erhält § 8 der Bekam jg et,

machung folgende Fassung: ^
Uebernahmepreis . «grrungs

Für Gruppe 1 dir 3 setzt sich der Uebernahmepreis f Hes von
sammen aus : «eiltenK

ch dem Materialpreis für das Kupfer zum erhöh,, «r — '
Preise von 2,85 Mark für Vas Kilogramm , 1.

b) den Kosten für die srühere Herstellung einschließlich$
bringung (ausschließlich Materialpreis ),

c) den Kosten für die Abnahme des Kupfers,
cl) den Kosten für etwa zur Abnahme erforderli

Rüstung. . . „
Für Gruppe 4 beträgt der Uebernahmeprets 5,50 M«

für j v s Kilogramm abgeliefertc « Kupfers.
Für Platinteile beträgt der Uebernahmepreis 8 Mark f

jedes Gramm abgelieserten reinen Platins.
Die Uebernahmepreise euthalten die Gegenwerte für die>

gelieferten, m § 2 bezeichueten Gegenstände einschließlich aller,
der Ablieferung verbundenen Leistungen.

Die Preiserhöhungen haben rückwirkende Kr°
Für alle auf Grund der BekanntmachungSir. M. 200|1. 17
R . A., also nach dem 0 März 1917 abgelieserten und »ach
frühere» Sätzen berechneten Mengen mxb  dem Ablieferer
Preisunterschied nachträglich vergütet und der Betrag ohne A,
fardernng möglichst in, Lause des Monats Noüembcr zngesll
werde». .

Die Böiweudnug einer Rüstung bei Abnahme der Klip,
mengen der Klassen 1, 2 inid 3 muß nachgewiejeii und bcgrui,
werden können. Im allgemeinen erscheint eine Rüstung bei T-
flä.tzen von einer Neigung von 30a »nd darunter nicht ctj
derlich.

C. Betr. Desliltatiottvapparate.
Z» der Kekanntmachnng Kr Av 1002 . 17. K. .
vom 15. Mai 1917. betreffend K- schlagnahme. wie
holte Sestandserhrbung «nd G«teis «nng von Dest
tiansapparaten ans K«Pfer und Kupferlegrerlui
(Mefstng, Kotgntz und Kranze) «nd freiwillige Akk
rnug von anderen Krennereigeräte « aus Kupfer >

Kupferlegirrungen (Mefstng. Rotguß «nd Kronff)
Alit Beginn des 2. Oktober 1917 werden dre Uebernah

preise ini 8 8 und 8 10 wie folgt erhöht: 8.
Für das Kilogramm Kupfer auf 5.00 Mark

„ „ „ Kupferlegieruugen auf 3,00 P
Die Vreiserhöhunge » haken rückwirkende Kn

?Mür alle auf Grund der̂ Bekauntmachung Mc. 100/2. 17 K. R
dffo nach dem 15. 'Mai '1917 abgeliefertcu und nach den früh-
Sätz'dn bercchiMn MengSn wird dem Ablieferer der Preisrm
schied ilächttäglich vergütet 'und der Bctrag-ohne Aufforder«
möglichst im Laufe des Monats November zugcstellt werden

Frankffürt a . Ui., den 2. Oktober 1917.
Stellaerffketendes Generalkommando 18 . Armeeko«

Die
amt
Sie
hoft
Eise
gut-
von
Hal
pflil
Wo
ode:
fügt

3. Jed>
Aus
den
Ver
von
bah

i.  Die
Feil

L Die
legi
Bel
En,
mal
Zeu
frei
Ar!
Ar>
Gel
die
stel

6.

7.

Ünn8 kurt.
Statt KartenI

Hierzu wird ein Zuschlag von l Mark für 1 kg
gewährt , wen » die ' ffeeilvilllge '̂Abkiefernug bis zum

Die glückliche Geburt eines gesunden

Jungen
zeigen hocherfreut an

Hans Stöcker und Frau
Gretel, «geb. Witzei.

Hamm H .. den 26. September 1917.

31 . Oktaler 1017 erfolgt
T »c LKr..lungs -' Üitd des Kommn-

«alverbanves erteilten Austnvfk hiuffchtl ' ch der^ Ablie¬
ferung von Gcgcufländcir aus ^K' "pf«'r nnV Knpferlegit-
rungrn. ^ ^

Etwa an de» OKgeitsiändeu hastende, urcht aus Kupfer oder
KupserlegierungenbestShei'ldê Teilc sind soiveit als irgend möglich
vor der Abliesernug zifMtHne ». Das Gewicht der Beschlag¬
teile, die sich nicht voffjer cntsewlcu lassen, wird geschätzt lind
vom Gesamtgcivicht des 'Gegenstnnhes abgesctzt.

Die Uebernahmepk-biŝ cnthältcn den Gegciiivcrt für die ab¬
gelieferten Gcaciistände euischlicßuch aller mit der Abliesernigz
verbundenen Leistungen.

Wir suchen ver¬
käufliche Häüfer

au beliebigen Platzen, mit und
ohne Geschäft, behufs Uuter-
breitung an vorgemerkte Käufer.
Besuch durch uns kostenlos.
Nur Angebote von Sclbsteigen-
tümcrn erwünscht an den Ver¬
lag der

Vermiet, und Verkaufszentrale
(Jiflon. Rh., Frtesenplatz IS.

t )ie Aussagen welchr
gegen den sützaust Klee»
sprachen habe, Klees
sein Haus die elektrischen
von der A. E. G.
nehme hiermit als
zurück.
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